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Auch das gehört zur Aktion

Reparaturbedürftige Maschinen sauber abliefern!

Durch die starke Mechanisierung der Landwirtschaft in den verflossenen
Jahren besitzt heute unsere Bauernsame Millionenwerte an Maschinen und

Geräten. Beinahe auf jedem Bauernhof steht ein Traktor mit einer Anzahl
von Zusatzmaschinen. Aber nicht nur die Zug- und Transportmittel sind
motorisiert und mechanisiert, nebstdem gibt es teure Aggregate, um fehlende
Arbeitskräfte zu ersetzen.

Nun ist es jedoch mit der Anschaffung von Maschinen und technischen
Hilfsmitteln allein nicht getan. Diese müssen, wenn ihre Lebensdauer
möglichst lange sein soll, auch entsprechend gepflegt werden. Aber auch bei
bester Pflege kommt bei jeder Maschine und jedem Gerät einmal eine Zeit,
da eine Revision vorgenommen werden muss. Gewöhnlich wird die Maschine
in die Werkstätte des Fabrikanten oder seines Vertreters gebracht, der die

notwendigen Ersatzteile zur Hand hat.
In meiner beruflichen Tätigkeit habe ich täglich Gelegenheit, solche zu

Reparatur- oder Revisionszwecken eingelieferten Maschinen zu Gesicht zu
bekommen. Es sei mir gestattet, dabei auf einen Punkt hinzuweisen, der von
den Einlieferern zu ihrem eigenen Nachteil zu wenig oder gar nicht beachtet
wird. Ich meine die richtige Ablieferung der Maschine für die bevorstehende
Reparatur. Es kommt oft vor, dass die Maschine so eingeliefert wird, wie sie
nach der Störung verblieben ist, nämlich verschmutzt, voll von Schmiere und
Dreck. Durch das Reinigen bei den heute üblichen hohen Stundenlönen
entstehen dem Landwirt bedeutende Mehrkosten.

All die guten Franken, die hier dem Bauern verloren gehen, könnte dieser
selbst verdienen, wenn er seine Maschine vor dem Abtransport einigermassen
sauber abliefern würde. Bauer, bevor Du eine Maschine zur Reparatur
bringst, reinige diese nach Möglichkeit, Du kommst dabei auf einen Stundenlohn,

der in den allermeisten Fällen ein Fünfernötli übersteigt. E. M.

An unsere verehrten Inserenten
Die Nummern des zur Neige gehenden Jahres haben gelegentlich eine Verspätung erfah-

fahren, weil für einige Inserate nicht sämtliche Unterlagen (Text und Clichés) vorlagen.
Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung bitten wir, für jeden Monat in der Agenda

eine entsprechende Notiz anzubringen oder dafür besorgt zu sein, dass dies die mit dem
Reklamewesen beauftragte Person tut. Wir haben der Einfachheit halber generelle Termine
eingeführt und zwar ist Schluss der Inseratenannahme wie folgt:
deutsche Ausgabe: 10. eines Monats für das übernächste Heft
französische Ausgabe: 25. eines Monats für das übernächste Heft
Beispiel: am 10. 1. 1958 Schluss der Annahme für die Nummer 2/58 deutsche Ausgabe

am 25. 1. 1958 Schluss der Annahme für die Nummer 2/58 französische Ausgabe,
usw.

Wir danken für die strikte Einhaltung dieser Termine bestens.
Redaktion und Annoncenregie
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